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- Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Revolution in Bayern 

Die Revolution in Bayern von 1918 ist in den letzten Jahren immer mehr 
in den ltlittelpunkt der Geschichtsforschung gerückt. Trotzdem rührte letz-
tere wenig an der fast tabuhaften These von der alleinigen Herleitung der 
revolutionären Vorgänge aus den Ereignissen des Weltkrieges. Allzu über­
raschend kommt diese Erkenntnis nicht, denn so leicht und tief ging diese 
vermeintliche Tatsache in das Bewußtsein ein, daß die folgenden zwei Gene-
rationen weitgehend annahmen, Anlaß und Ursachen dieser Revolution seien 
in den Jahren jenes unglücklichen Krieges beschlossen. Ist und war doch die 
Zeit vor diesem Krieg für jene Menschen, die sie noch erlebt hatten, die „gute 
alte Zeit", die Zeit des Friedens, des Wohlstandes, der Stabilität und des 
relativen Glücks. Auch die wissenschaftliche Forschung stand sichtlich unter 
diesem Eindruck. Sie suchte die Ursachen allein im Verlauf des Krieges und 
sparte die Epoche vorher weitgehend aus.1 Dabei ist allerdings zu berücksich­
tigen, daß erst gesellschaftswissenschaftliche Sehweisen und sozialgeschicht-
liche Methoden die Voraussetzungen für entsprechende Analysen liefern. Die 
epochale Bedeutung der revolutionären Umwälzungen von 1918 kündigte sich 
auch im Bewußtsein der Menschen des Kaiserreiches an. Für sie war der 
Gedanke an eine die staatliche Ordnung erschütternde Revolution nicht 
fremd.2 In der Tat liegt hier der Beginn einer „revolutionären Zeitenwende", 
die das nationalstaatliche Prinzip hemmend werden läßt, sofern es nicht zu 
Gunsten der „revolutionären Forderungen der Zeit" aufgegeben wird.3 

Die Verbindung von Krieg und Revolution ist nicht neu, wohl aber deren 
weltweite Wirkung und ihre globale Ausartung in Schrecken und Terror.4 

Dieses Phänomen ist wesentlich für den revolutionären Charakter eines Krie-
ges. Die Maxime der Notwendigkeit des Krieges wandelt sich zur Maxime 
der Freiheit oder Emanzipation der revolutionären Bewegung, wie Hannah 
Arendt überzeugend nachgewiesen hat.5 Die Sphäre des Gesellschaftlichen 
tritt in engste Verbindung mit dem Bereich des Politischen und gestaltet -
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meistens durch das Medium der Gewalt - die politischen Verhältnisse. Den 
Ursachen einer Revolution ist also am ehesten durch Untersuchung des 
Spannungsverhältnisses der politischen und gesellschaftlichen Struktur der 
vorausgehenden Epoche nahe zu kommen.6 

Die symptomatische Einordnung der Münchner Revolution von 1918 mit 
ihren Ursachen in diese übergreifenden Vorgänge ist um so gerechtfertigter, 
als unter einer nicht provokatorischen Regierungspolitik sich ein gesell-
schaftlicher Egalisierungsprozeß vollzog, der im Widerspruch stand zur poli-
tischen und verfassungsmäßigen Wirklichkeit. 

Die staatsrechtliche Forschung Bayerns verzeichnet die Verfassung von 
1818 als einen entscheidenden Einschnitt. ,,Bayern war ein moderner Staat 
geworden. " 7 Dies ist insofern richtig, als überhaupt eine Verfassung erlassen 
wurde und darin rheinbündisches, französisch-napoleonisches staatsrechtliches 
Gedankengut zum Tragen kam. Trotzdem wollte, zieht man die weitere 
staatliche Entwicklung in Betracht, dieses Kleid für Volk und Dynastie 
Bayerns nicht so recht passen. Entsprechend der Verfassung ist der König 
nicht Organ, sondern „Oberhaupt des Staates".8 Alle Staatsgewalt ist streng 
nach dem monarchischen Prinzip in seiner Hand vereinigt.9 Der Landtag 
war stark ständisch geprägt und galt nicht als Repräsentant des Staates, son-
dern vertrat die Interessen des Volkes gegenüber dem Monarchen.10 Letztere 
Auffassung von der Volksvertretung bestand nicht nur als Verfassungsnorm. 
Sie kam auch in der politischen Haltung der Regierung trotz aller sozialen 
Umschichtungen bis 1918 zum Ausdruck. 

Diese Verfassungskonstruktion ermöglichte einem energischen Herrscher, 
wie es Ludwig I. war, ein streng absolutistisch-autokratisches Regiment. Zu-
mal Maximilian von Montgelas durch Beseitigung der historischen Land-
schaften mit ihren Sonderrechten und durch Ermöglichung einer absoluten 
Staatssouveränität mit Hilfe eines zentralistisch-bürokratischen Verwaltungs-
systems die reale Basis einer soliden Herrschaft geschaffen hatte.11 Montgelas 
hatte Verwaltung und Untertannenverband so weit vereinheitlicht, daß eine 
absolute Regierung erst möglich werden konnte; insofern besteht durchaus 
eine Parallele zu Mazzarin. Allerdings folgte Ludwig dem Grafen Montgelas 
nicht in seiner rationalabsolutistischen Staatsauffassung, sondern modifizierte 
sie unter dem Einfluß romantischen Gedankengutes zu einem patrimonialen 
Königtum, was auch für die damalige Zeit eine raktionäre Einstellung be-
deutete. Freilich gelang dies nur mit einer entsprechend interpretierten Ver-
fassung und dem Mittel des königlichen Kabinetts.12 Damit war der Weg zur 
konstitutionellen Monarchie im westeuropäischen Sinn einer zweifach gleich-
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berechtigten Repräsentation der staatlichen Einheit durch König und Volks-
vertretung - beide als Organe des Staates -, wie ihn Montesquieu und die 
französische Verfassung von 1791 vorgezeichnet hatten und ihn das System 
Montgelas noch zugelassen hätte, endgültig abgeschnitten.13 Das monar-
clusche Prinzip im Sinne eines loi preexistante diente Ludwig I. als Legiti-
mation. Der altständische Dualismus lebte auf, indem der Monarch die Ab-
geordneten als Interessenvertreter des Volkes betrachtete. Der nicht verfas-
sungsmäßige Einfluß des königlichen Kabinetts und die Zurückdrängung 
des Einflusses der Minister, die „durchaus nur beratend sind",14 erhärtete 
diese Entwicklung. Ludwigs Regierungszeit ist „für die bayerische Verfas-
sungsentwicklung . . . das letzte Aufflackern einer durch die moderne Ent-
wicklung, zeitfremden Regierungsform ...".16 Für die Epoche bis 1848 ist 
dies als Feststellung zutreffend. Bedeutsam aber für die kommende Entwick-
lung ist, daß in dieser Zeit jene Traditionen von Königtum, Regierung und 
Landtag entstanden, die eine Anpassung der Verfassung an die modernen 
gesellschaftlichen Verhältnisse ebenso unmöglich machten, wie zu jener Zeit. 
Dabei wirkte der Eintritt Bayerns in das Deutsche Reich stabilisierend für 
das institutionelle Skelett, nicht aber auf die innere soziale Schichtung. 

Im Jahre 1829, ein Jahr nach dem Umzug der Universität nach München, 
wurde an ihr Friedrich Julius Stahl16 als Privatdozent zugelassen. Als über­
zeugter Protestant verfolgte er die Auseinandersetzung und den Kampf des 
Königs gegen Volkssouveränität, Aufklärung und Liberalismus, fasziniert von 
der Ausstrahlungskraft Münchens als einem Mittelpunkt konservativen Den-
kens.17 Dabei war er sich aber zugleich der Kraft der modernen Ideen bewußt. 
So versuchte er eine Synthese, die ihn zum Theoretiker konservativen Staats-
denkens werden ließ. Stahl18 führt Staat und Recht auf göttlichen Ursprung 
zurück und sieht beide nur im Staat als „sittlichem Reich" verwirklicht, wo-
durch er auch den Widerspruch von Freiheit und Ordnung zu lösen glaubte. 
Den Staat sieht er auf das monarchische Prinzip in einem konstitionellen 
System gegründet.19 Der dadurch entstehende Dualismus lagert sich zu Gun-
sten einer starken monarchischen SpitzeZI' und einer schwächeren Volksreprä-
sentation, die nur das Recht hat den Gesetzen ihre Zustimmung zu erteilen 
und Petitionen einzubringen.21 Das altständische Vertretungsprinzip über­
windet Stahl, indem er im Unterschied zu den alten Ständen im Repräsentativ-
system, in der „Volksvertretung" nicht nur die „Glieder der Volksexistenz, 
sondern auch die nationale Einheit", nicht nur die „sächlichen Lagen und 
Interessen, sondern auch die in denselben befindlichen Menschen" sieht.22 

Die Brücke zu den modernen Staatsideen glaubte er damit geschlagen zu 
haben. Auch die Administration23 und das Heer sollten allein dem Willen des 
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Monarchen unterworfen sein.24 Knüpft das Herrscherbewußtsein Ludwigs I. 
an absolutistisch-patrimoniale und altständisch-dualistische Vorstellungen an, 
so kann dies von der Staatslehre Stahls nicht gesagt werden. Die Wirkung 
der Religion auf den staatsrechtlichen Bereich sollte davon nicht ablenken. 
Waren es doch weitgehend säkularisierte theologisch-kanonistische Begriffe, 
die das moderne Staatsdenken bestimmten.26 Die Tiefe der philosophisch-
theologischen Vorstellungen des Mitgliedes des Oberkirchenrates Stahl mag 
vielen unbequem gewesen sein. Darin lag sicher auch ein Teil seiner geringen 
theoretischen Wirksamkeit.26 Aber um so stärker wirkten die praktisch-staats-
rechtlichen Folgen seiner Lehre auf die Politik, denn sie förderten eine reak-
tionär-konservative Interpretation der Verfassungen, ohne deren Buchstaben 
zu ändern. Das Mitglied der preußischen Abgeordnetenkammer Otto Bähr 
stellte dies 1864 bereits für seine Zeit, aber auch für die Zukunft fest: ,,Seine 
Lehren haben das gleißende Gewand gebildet, mit welchem zwei Jahrzehnte 
hindurch die Gegner des Rechtsstaates ihre absolutistischen Bestrebungen 
bekleidet haben. " 27 Im ganzen gesehen ruhte das konservative Staatsgebäude 
Stahls auf einer starken monarchischen Gewalt, die allein den Staat repräsen-
tiert, und einer Volksvertretung, die ein festes, aber eng begrenztes Maß an 
Rechten besitzt. 

In dieser Konsequenz beeinflußte die Lehre Stahls die bayerischen Staats-
rechtslehrer Seydel28 und Piloty.29 Dies wurde erleichtert, da unter dem Ein-
druck des Jahres 1848 die bayerische Verfassung in Bezug auf die Zusammen-
setzung der Abgeordnetenkammer, der eingeschränkten Gesetzesinitiative30 

und der Ministergegenzeichnung in ihren am stärksten kritisierten Bestim-
mungen modernisiert worden war.31 

Die konstitionelle Monarchie ist eine Mischung aus aristokratischen und 
demokratischen Elementen. Aus diesem Grund gilt sie vielfach als eine Form 
des Übergangs. Die staatliche Entwicklung der westeuropäischen Länder zeigt, 
daß dies nur dann der Fall war, wenn sich der entsprechende Dualismus im 
Sinne Montesquieus oder im Sinne der französischen Verfassung von 1791 
ausprägte; wenn also Monarch und Volksvertretung gleichberechtigte Organe 
des souveränen Staates waren. In diesem Falle entwickelte sich in der poli-
tischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, je nach Stärke oder Schwäche des 
einen oder anderen Pols, eine absolutistische bzw. parlamentarische Staats-
form. Im Dualismus des konservativen Systems Stahls, wie auch nach der 
bayerischen Verfassung, ist der Monarch alleiniger Repräsentant des Staates, 
er besitzt alle Staatsgewalt, 32 und der Landtag ist Organ „der konstitutionellen 
Regierung des verfassungsmäßig herrschenden Königs".33 Instrumente dieser 
monarchischen Spitze sind Bürokratie und Militär.34 Die Schwäche eines so 
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geordneten Staatswesens liegt im möglichen Versagen des Monarchen, aber 
auch schon darin, daß im Zuge gesellschaftlicher Emanzipationsprozesse das 
monarchische Prinzip seines Gottesgnadentums entkleidet wurde. In beiden 
Fällen verschieben sich die Gewichte auf Grund der gezeigten Verfassungs-
struktur nicht zugunsten einer Parlamentarisierung, sondern zugunsten von 
Regierungsbürokratie und Nebenregierungen. Im Reich treten diese Tenden-
zen zutage35 und in Bayern führen sie zum Widerspruch von Verfassungsnorm 
und Verfassungswirklichkeit, von politischer und gesellschaftlicher Struktur, 
letztlich zur Stagnation des staatlichen Lebens, die im 1. Weltkrieg krisenhaft 
zum Durchbruch kam. 

Die Königskatastrophe, die im Juni 1886 über Bayern hereinbrach, bedeu-
tete - trotz ihrer Dramatik und belletristischen Anziehungskraft -im eigent-
lichen Sinn für die staatliche Entwicklung keine Zäsur, auch wenn man in der 
Einsetzung der Regentschaft durch den Prinzen Luitpold Grund genug dafür 
erblicken wollte. Eine Einschränkung ist insofern zu machen, als Tendenzen 
der Verfassungsentwicklung in der folgenden Epoche in ihrer staats- und ge-
sellschaftspolitischen Ausmündung hier ihre Verdichtung fanden. Die Über-
betonung des monarchischen Prinzips mit dem Gottesgnadentum als ideo-
logische Untermauerung machte, nachdem mit der Einsetzung der Regent-
schaft nicht nur die starke Herrscherfigur, sondern auch der sichtbare König 
fehlte,36 deren „Substanzlosigkeit"37 erst voll sichtbar. Der starken Herrscher-
gewalt, wie sie die Verfassung vorsah und die bayerische Staatsrechtslehre noch 
191 3 aufrechterhielt, standen die Monarchen selbst am meisten im Wege. 
Waren die Symptome dafür bereits unter Ludwig I. latent vorhanden, beson-
ders in der Machtstellung des nicht verfassungsmäßigen Kabinettsekretariates,38 

so wurden sie unter Max II. stärker, kamen unter Ludwig II. voll zum Aus-
bruch und waren unter Prinzregent Luitpold kaum mehr lösbar.40 

In der öffentlichen Meinung lag im Einfluß nicht verfassungsmäßiger In-
stitutionen, wi7 des Kabinettsekretariates und später auch der Geheimkanzlei, 
ein wichtiges Kriterium der Schwächung des monarchischen Prinzips, denn 
die ständigen Angriffsflächen, die sie boten, mußten indirekt den Monarchen 
bzw. den Regenten treffen. 

Es erhebt sich die Frage, ob nach der Einsetzung der Regentschaft die 
Autorität der Krone wiederhergestellt hätte werden können.41 Der geistes-
kranke König Otto I. -dessen Vermögenskuratel bereits seit 1878 datierte -
war, als er Ludwig II. auf den Thron nachfolgte, 38 Jahre alt und körperlich 
völlig gesund. 42 Die Dauer der Regentschaft war also zunächst nicht abzusehen 
und damit eines Provisoriums, das den Regenten in seiner Herrschergewalt 
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nach Tit. II § 18 der Verfassung beschränkte.43 Es war sofort klar, daß der 
Regent diese Beschränkungen allein im Hinblick auf die Reichsgesetzgebung 
nicht würde einhalten können. Finanzminister von Riedel brachte daher bereits 
in der Staatsratssitzung vom 12. Juni 188644 einen diesbezüglich verfassungs-
ändernden Antrag ein, der aber im Ausschuß der Kammer der Abgeordneten 
am 28. Juni 1886 keine Mehrheit fand und daher am 30. Juni vom Gesamtstaats-
ministerium zurückgezogen wurde.46 Am 2j. Juni bereits legte von Riede! im 
Staatsrat einen weiteren Gesetzentwurf vor,46 der zwar formal nur eine Inter-
pretation des Tit. II § 18 der Verfassung darstellte, faktisch aber auf dessen 
Aufhebung hinauslief. Diese Vorlage wurde am 27. Oktober 1887 Gesetz.47 

Das rasche Handeln v. Riedels ließ mehr auf das Motiv schließen, in der Beam-
tenschaft keine Unruhe aufkommen zu lassen, als auf die Notwendigkeit 
irgendwelcher landes- oder reichsgesetzlicher Maßnahmen.48 Letztere hätten 
sich zunächst verschieben lassen. Abgesehen von ihrer gemeinsamen Tradi-
tion, ihrer gemeinsamen Gesinnung, ihrem Ethos und ihrer politischen Über-
zeugung war in der Beamtenschaft und deren stärkstem Exponenten, der 
Ministerialbürokratie, unter heftigen Angriffen der Öffentlichkeit und der 
Opposition des Zentrums um Entmündigung und Tod Ludwigs II. ein starker 
Solidarisierungsprozeß zu beobachten, der erst nach der Jahrhundertwende 
wieder gegenläufig verlief. Die Regierungsbürokratie, nationalliberal, auf-
geklärt, weitgehend fränkisch-protestantisch, seit dem straffen Regiment 
Montgelas und dem Kulturkampf in ständigem Gegensatz zum größten Teil 
der Bevölkerung, war weder beliebt, noch im Volk verwurzelt. 49 Trotzdem war 
sie politisch der entscheidende Faktor. Durch das Gesetz vom 27. Oktober 
1 8 8 7, das eine materiell verfassungsändernde Interpretation des Tit. II § 1 8 
zuließ, begab sich der Regent in starke Abhängigkeit vom Ministerium; denn 
wie konnte er auf der einen Seite als Wahrer der Verfassung auftreten, wenn 
er auf der anderen Seite deren Aufweichung ohne klare prinzipielle Entschei-
dung zuließ. Die Folge war, daß während der gesamten Ära des Regenten die 
Erörterungen um die Frage, ob während der Regentschaft Verfassungsände-
rungen zulässig seien oder nicht, die öffentliche und staatsrechtliche Diskussion 
beherrschten.60 

Die Staatsrechtslehrer lösten diese Frage nicht. Ihre Auffassungen 
waren zu unterschiedlich und extrem, als daß eine Meinung sich hätte 
durchsetzen können. Selbst der anerkannte Professor Max von Seydel be-
hauptete zweimal den gegenteiligen Standpunkt von vorher.51 Nachdem weder 
Regent noch Staatsrechtler sich eindeutig erklärten, wurde die Frage der 
Änderung der Verfassung während der Regentschaft zum Deckmantel der 
Interessen und politischen Motive der Parteien. Je nachdem, ob man ein ver-
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fassungsänderndes Gesetz, wie zehn Jahre lang das Wahlgesetz, verhindern 
wollte, betonte man den legitimistischen Standpunkt oder, ob man es herbei-
führen wollte, den des Staatsnotstandes oder des öffentlichen Wohls. Die 
Regierung, besonders Innenminister von Feilitzsch, wollte Verfassungsände-
rungen während der Regentschaft nur dann zulassen, ,, wenn die salus publica 
in Frage steht" und dessen „Notwendigkeit ... im einzelnen Fall" entschei-
den.52 Damit wurde eines der vornehmsten Rechte der Krone, nämlich das der 
Verfassungsinitiative, zum Handelsobjekt zwischen Ministerium und Interes-
senvertretern einerseits und den Parteien des Landtags andererseits. Der 
Regent trat somit als politisch entscheidender Faktor zurück. Zwar wäre im 
Jahre 1887 der Versuch, die Regentschaft aufzuheben, politisch unklug ge-
wesen, aber in der Frage einer möglichen Verfassungsänderung hätte der 
Landtag Prinz Luitpold bei persönlich starkem Auftreten die Gefolgschaft 
nicht versagt; nicht allein deswegen, weil er in allen Fragen der Einsetzung der 
Regentschaft seine Zustimmung nicht verweigert hatte, sondern weil der 
gemäßigte Flügel des Zentrums in seiner monarchischen Gesinnung einer 
Brüskierung des Regenten nie zugestimmt hätte. 53 

Bei dieser Entwicklung der politischen Verhältnisse ist weiter zu überlegen, 
welche Rücksichten der Regent zu nehmen hatte und welche Einflüsse auf ihn 
wirkten. 

Dem nationalliberalen Ministerium von Lutz war es durch einen aus mannig-
fachen Gründen politisch nicht willensfähigen König gelungen, Bayern 
reibungslos ins Deutsche Reich einzufügen. 64 Von diesem Weg abzuweichen, 
bestand für Lutz kein Anlaß, wäre nicht durch die zunehmende Krankheit 
Ludwigs II. und die wachsende Verschuldung der Kabinettskasse Bayern seit 
Beginn der So-er Jahre einer inneren Krise entgegengegangen. Nachdem 1884 
der Versuch Finanzministers von Riedel und des Reichstags- und Landtags-
abgeordneten und Direktors der Süddeutschen Boden- und Creditbank 
Dr. Friedrich von Schauß56 durch eine Siebeneinhalb-Millionen-Anleihe die 
Geldwünsche Ludwigs zu befriedigen insofern mißlungen war, als diese nur 
ermöglichte, die Krise hinauszuschieben, nicht aber zu lössen, trat das Wni-
estrium - 1885 waren bereits wieder viereinhalb Millionen weitere Schulden 
vorhanden - dem Gedanken einer Regentschaft des Prinzen Luitpold nahe. 56 

Zwei Hauptaufgaben galt es dabei für das Ministerium zu erfüllen: kontinuier-
liche Weiterführung der Politik gegenüber dem Reich und Beseitigung der 
Schulden Ludwigs II. ohne Einschaltung des Landtags. Zur Beseitigung 
letzterer erarbeitete Finanzminister von Riedel durch weitere Anleihen mit 
Hilfe der Süddeutschen Boden- und Creditbank und der Bayerischen Hypo-
theken- und Wechselbank einen Tilgungsplan, nach dem dann bis 1901 auch 
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sämtliche Schulden beglichen wurden. 57 Die Sicherung der Integrationspolitik 
ins Reich war schwieriger. Prinz Luitpold galt als katholisch-überzeugt, 
kirchenfreundlich und durch seine weitläufige Verwandtschaft zum Hause 
Habsburg als „österreichisch". Es bestand also die Gefahr, daß mit Einsetzung 
der Regentschaft das Ministerium Lutz durch ein Ministerium des Zentrums-
führers Freiherr von Franckenstein ersetzt werde. Die Fortführung einer 
positiven Reichspolitik war für die nationalliberale Partei, das liberale Bürger­
tum und die preußische Gesandtschaft in München nur im Weiterbestand des 
Ministeriums Lutz gewährleistet.58 Es gelang, Prinz Luitpold von der Not-
wendigkeit der Kontinuität der Regierungspolitik und damit der Beibehaltung 
des Ministeriums zu überzeugen. Philipp zu Eulenburg, preußischer Ge-
sandtschaftssekretär in München, berichtete am 5. Februar 1886 an Herbert von 
Bismarck: ,, ... Er (Lutz) hat sehr geschickt agiert, und seine bestimmte 
Äußerung, daß Prinz Luitpold im Falle einer Regentschaft mit dem jetzigen 
Ministerium weiter arbeiten würde, läßt auf ein Einverständnis der beiden 
alten Jagdfreunde, Luitpold und Lutz, schließen."59 Ähnlich berichtet er am 
6. Juni 1886: ,, ... Lutz sagte mir, daß ihn Prinz Luitpold sechsmal die bün­
digste Versicherung habe aussprechen lassen, daß er bei einem Wechsel das 
jetzige Ministerium beibehalten wolle. Ein liberales Ministerium - vor allem 
das Ministerium Lutz - aber bedeutet hier: unzweideutige Gemeinschaft mit 
dem Reiche. " 60 Starken Einfluß auf den Prinzen Luitpold übten seine liberalen, 
reichstreuen Adjutanten Karl von Wolffskeel und Ignaz von Freyschlag aus.61 

Letzterer wurde später der erste Chef der Geheimkanzlei des Regenten; für 
ihn wurde Peter von Wiedemann Adjutant, der dann 1900 ebenfalls die Geheim-
kanzlei übernahm. Auch Graf Holnstein besann sich nach seiner vorüber­
gehenden Annäherung an ultramontane Kreise seiner Reichstreue und brachte 
dem Regenten den Gedanken einer Reise zum Kaiser nahe. 

In kirchenpolitischer Hinsicht betonte Lutz dem Regenten gegenüber die 
verschiedentliche Äußerung des Papstes, daß er mit der Lage der katholischen 
Kirche in Bayern vollkommen zufrieden sei.62 Allerdings rief diese Äußerung, 
als sie durch das Handschreiben des Regenten vom 6. Juni 1886 an das Gesamt-
staatsministerium an die Öffentlichkeit kam, unter den Katholiken Bayerns 
lebhaften Protest hervor. Am 16. Juni bestätigte der Vatikan diese Feststellung 
teilweise, indem er darauf hinwies, daß der Hl. Vater dies relativ gemeint 
habe.63 Mit der Proklamation der Regentschaft am 10. Juni 1886 waren damit 
im Grunde die Weichen für die kommende Politik Bayerns gestellt. Der Tod 
Ludwigs II. am 13. Juni wühlte zwar die öffentliche Meinung auf und rief 
scharfe Reaktionen der politischen Parteien gegen das Ministerium hervor, 
bewirkte aber letztlich eine Festigung von dessen Position, da Prinzregent Luit-
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pold das Entlassungsgesuch des Ministeriums vom 5. Juli ablehnte. 64 Der Ver-
dacht liegt nahe, daß damit nur eine öffentliche Demonstration des Regenten 
für das Ministerium Lutz vollzogen werden sollte. 65 

Die Vorgänge von Januar bis Juli 1886 im Überblick betrachtet, zeigen, daß 
mit dem Tod Ludwigs II. und der Einsetzung der Regentschaft durch Prinz 
Luitpold keine Veränderung des politisch-gesellschaftlichen Machtgefüges ein-
getreten war. Die monarchische Spitze, vertreten durch den Regenten, erfuhr 
keine Stärkung. Sie wurde insofern sogar geschwächt, als durch gesetzliche und 
politische Maßnahmen die Stellung des Ministeriums zementiert wurde. Auf 
diesem Hintergrund erklärt sich auch die Haltung Bismarcks in der Regent-
schaftsfrage. In einem Gespräch mit dem bayerischen Gesandten Graf Lerchen-
feld am 2-3-/2.4. Mai 1886 in Friedrichsruh66 legt Bismarck seine Auffassung dar. 
Einen Monat später, also nach den Ereignissen, am 16. Juni betont er 
wiederum Lerchenfeld gegenüber, daß er an seiner geäußerten Auffassung 
festhalte.67 

Bismarck war einerseits konservativem Denken verhaftet und fest von der 
Verwurzelung des monarchischen Gedankens im bayerischen Volk überzeugt, 
andererseits war er Realpolitiker genug, um zu wissen, daß die monarchische 
Spitze eines Staates nur dann wirksam werden konnte, wenn sie reale Macht 
und politische Handlungsfreiheit besaß. Bismarck schlug Lerchenfeld daher vor, 
die Schulden Ludwigs II. vor dem Landtag zu verhandeln, zu erklären, man 
handle auf allerhöchsten Befehl, um damit den Stein vom Landtag aus ins 
Rollen zu bringen. Der Kanzler betonte dabei, daß er allein die Interessen 
Luitpolds im Auge habe. Lerchenfeld widersprach vom Standpunkt des 
monarchischen Prinzips aus und zeigte damit, daß er den Kanzler nicht ver-
standen hatte oder nicht verstehen wollte; denn dessen Vorschlag beinhaltete 
tatsächlich die für die monarchische Gewalt beste Lösung. Die Diskussion der 
Finanzfrage vor dem Landtag und das sicher daraus resultierende Verlangen 
nach einer Regentschaft Luitpold hätte zwar dem Scheine nach dem monarchi-
schen Prinzip widersprochen, aber zugleich Luitpold vom Odium des „Ohm 
Gloster" freigehalten, ihm die Möglichkeit eröffnet, seine Forderungen zu 
stellen und als Ergebnis dem Regenten die politische Basis unabhängiger 
Entscheidungen gegeben. So lag im Vorschlag Bismarcks wohl die einzige 
praktisch-politische Möglichkeit, eine Stärkung der monarchischen Spitze 
des Staates herbeizuführen. Mit einiger Sicherheit wäre damit das Ministerium 
Lutz gestürzt worden. Dies aber war für die nationalliberale Partei, das liberale 
Bürgertum, die Beamtenbürokratie, den preußischen Gesandten und „Kirchen-
hasser" Graf Werthern69 und den gesellschaftlich einflußreichen preußischen 
Gesandtschaftssekretär Fürst Philipp zu Eulenburg-Hertefeld undenkbar. Die 
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gesellschaftlichen Verhältnisse, die politischen Interessen und soziale Vor-
urteile standen im Wege. Das Zentrum galt nicht als regierungsfähig.70 

Die Ereignisse um die Einsetzung der Regentschaft zeigen deutlich, wie die 
Ministerialbürokratie, gestützt aufweite Kreise des liberalen Bürgertums und die 
preußische Gesandtschaft, ihre vorherrschende Position zu behaupten wußte, 
sowohl gegen die Krone als auch gegenüber dem Landtag. Darüber hinaus, das 
Ministerium war mächtiger geworden, da es ihm gelang, zunächst den über­
starken Einfluß des Kabinettsekretariates auszuschalten und die Geheimkanzlei 
sich den eigenen Zielen dienstbar zu machen. Die gesellschaftlichen Kräfte 
außerhalb des Liberalismus waren noch zu schwach, um sich entscheidend 
durchsetzen zu können, zumal der Regent durch mangelnde Initiative, falsch 
verstandenem Konstitutionalismus und persönlichen Rücksichten verfassungs-
mäßige Rechte zugunsten der Regierungsbürokratie unter dem Verständnis 
eines pseudo-monarchischen Prinzips aufgab. Er glaubte über den Parteien zu 
stehen, stand in Wirklichkeit aber neben ihnen. Die oppositionelle Mehrheit 
des Volkes fühlte sich durch die Regierung nicht vertreten. In ihrer königs­
treuen Gesinnung, die sich als entscheidende Kraft auf Grund divergierender 
parteipolitischer Interessen während der Regentschaft Luitpolds nie artiku-
lierte, glaubte sie in der Aufhebung der Regentschaft durch eine auch äußerlich 
sichtbare Stärkung der monarchischen Spitze eine Eindämmung der Minister-
herrschaft zu erreichen. So wurde auf diesem Grundgedanken mit unterschied-
lichsten Motiven von Zeit zu Zeit eine Beendigung der Regentschaft ange-
strebt.71 

Ihren Ausgang nahmen diese Bestrebungen bereits im Jahre 1 891.72 Sie kamen 
aber nur in Initiativen zum Ausdruck, soweit sie in der breiten Öffentlichkeit 
Raum griffen und von Presse,73 Parteiführern,74 Parteien76 oder Rechtsgelehr-
ten76 artikuliert wurden.77 Zwei Wege erwiesen sich dabei als grundsätzlich 
gangbar: entweder Proklamation eines neuen Königs, was die strengen Mon-
archisten befürworteten, oder Änderung der Verfassung durch Zusatz bei 
Tit. II § z1, der eine Aufhebung der Regentschaft ermöglichen sollte, falls sich 
der König als unheilbar krank herausstellte, wodurch dann die legale Erbfolge 
einzusetzen habe. Faktisch kam es während der Regentschaft des Prinzen 
Luitpold zu keiner Lösung, trotz aller Diskussionen und Anregungen. Es fehlte 
am entschiedenen Wollen sowohl des Regenten, als auch des Ministeriums und 
der Parteien. Zwischen dem Willen des Volkes und den Parteien bestanden 
insofern divergierende Tendenzen, als die Parteiführungen dessen Anhänglich-
keit an die Dynastie und dessen Zustimmung zur Staatsform zum politischen 
Interessenspiel herabwürdigten. Das Ministerium sah keinen Grund, seine 
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Machtposition und ein wirksames politisches Argument78 aufzugeben. Außer-
dem konnte es ohne weiteres die Haltung des Regenten als Vorwand benutzen; 
denn er wolle „an den bestehenden Verhältnissen nichts geändert wissen".79 

Welche Motive hatte der Regent auf diesem Standpunkt zu verharren? Auch 
er mußte erkennen, daß die lange Dauer des Provisoriums Regentschaft dem 
monarchischen Prinzip abträglich sein mußte. Sein Ansehen in der öffentlichen 
Meinung war gestiegen; sein Alter konnte bei seiner Gesundheit nicht allein 
entscheidend sein; andere Widerstände sind denkbar, aber nicht zu greifen. 
Anhaltspunkte für Motive im persönlich-dynastischen Bereich gibt Professor 
Nöll von der Nahmer.80 Die Gerüchte um die Frage, inwieweit Ludwig II. und 
sein Oberststallmeister GrafHolnstein aus dem Reptilienfonds Bismarcks Zu-
wendungen erhielten und welche Rolle diese Zuwendungen bei der Absendung 
des Kaiserbriefes 1870 spielten, sind zur Zeit des Regenten nie verstummt und 
wurden auch von der neueren Forschung nur teilweise geklärt.81 Vertraut man 
den jüngsten Veröffentlichungen Nöll von der Nahmers aus den Geheimakten 
Preußens und des Deutschen Reiches, dann scheint sich jene „großartige 
Schmiererei"82 von 1870 und der in den Jahren bis 1886 erfolgten Zuwendun-
gen von etwa fünf Millionen Mark aus dem Reptilienfonds an Ludwig II. zu 
bewahrheiten.83 Der Regent erfuhr erst im März 1892 von diesen Vorgängen 
durch Ministerpräsident von Crailsheim.84 Allerdings gab er „den Gedanken 
einer Wiedererstattung" an den Erben des Welfenfonds Herzog Ernst August 
von Cumberland „vorläufig nicht zu erkennen".86 Zu dieser Haltung mögen 
die noch bis 1901 zurückzuzahlenden Schulden Ludwigs II. beigetragen haben. 
Die aus diesen Offenbarungen resultierende ständige Gefahr eines Skandals 
über dem Haus Wittelsbach und die nicht abzusehenden politischen Konse-
quenzen können Grund genug für Prinz Luitpold gewesen sein, die „Königs­
frage" nicht aufzugreifen. 

Die aufgezeigten Vorgänge machen deutlich, daß die Interessen des Staates 
und des Volkes weitgehend nicht mehr mit den politischen Maßnahmen der 
Regierung übereinstimmten. Das Aufrechterhalten von wesentlichen Elemen-
ten einer alten staatlichen Struktur drängte den liberalen Fortschritt in eine 
konservativ-reaktionäre Haltung. Die neuen Kräfte waren sich ihrer Macht 
noch nicht bewußt geworden. Bei ihnen herrschte noch das Streben nach 
Sicherung der materiellen Existenz vor. So kamen diese Spannungen noch 
nicht zum Durchbruch. 

Bis zur Jahrhundertwende stand das Ministerium im Zeichen dreier Männer -
Minister von Lutz war 1890 ausgeschieden -: Ministerpräsident von Crails-
heim, Finanzminister von Riedel und Innenminister von Feilitzsch. Sie stamm-
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ten aus Franken und hatten die damals für Beamte typische juristische Lauf-
bahn hinter sich. Ihr Schicksal,86 ihre aufgeklärt-protestantische Weltanschau-
ung, ihre nationalliberale Gesinnung und ihre reichstreue Politik waren ihnen 
gemeinsam. Sie beherrschten in homogener Kollegialität das Ministerium und 
bestimmten die bayerische Politik. Auch gelang es ihnen für längere Zeit, den 
Einfluß der Geheimkanzlei, die als Kabinettsekretariat unter Ludwig II. so 
großen Einfluß ausgeübt hatte, zurückzudrängen.87 Zu einem guten Teil lag 
dies aber am Eindruck, den die Auswüchse unter Ludwig II. gemacht hatten, 
und am mangelnden Ehrgeiz der ersten beiden Chefs der Geheimkanzlei, 
Freiherr Ignaz Freyschlag von Freyenstein88 und Freiherr Friedrich von Zoller,89 

eigene Politik zu machen.00 

Die Stärke des Ministeriums, die Kollegialität, sollte zugleich seine Schwäche 
werden. Mit der Berufung Robert von Landmanns 1895 zum Minister des 
Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten trat ein Mann von gemäßigter 
Gesinnung ins Ministerium ein. Er suchte vor allem den personellen und 
kirchenpolitischen Ausgleich mit dem katholischen Teil der Bevölkerung zu 
fördern. In beiden Bemühungen stieß er auf den heftigsten Widerstand liberaler 
Kreise und der Ministerkollegen. Der Gegensatz zu letzteren verdichtete sich 
1902 zur Krise. Zunächst aber ließ sich Landmann wenig beirren. Er pochte 
auf die kollegiale Struktur des Ministeriums, in dem kein Ressortminister an 
die Weisung eines anderen Ministers, auch nicht des Vorsitzenden im Minister-
rate gebunden sei.91 In der Tat gingen die Bestimmungen über den Ministerrat 
von 1821 und 1849 davon aus, daß der Ministerrat nur auf allerhöchste An-
ordnung zusammentrete und der Monarch selbst den Vorsitz führe, um dadurch 
für eine einheitliche Regierungspolitik zu sorgen.92 Seit Ludwig II., teilweise 
schon bei Max II., war davon kein Gebrauch mehr gemacht worden, so daß 
die Entwicklung - wie bereits gezeigt - zu einer Regierungsoligarchie oder 
„Ministerrepublik"93 führte. Dem Vorsitzenden im Ministerrat kam nur die 
Verhandlungsführung zu. Von Amts wegen hatte er kein Übergewicht, höch­
stens auf Grund seiner persönlich-beherrschenden politischen Stellung, wie 
etwa Lutz. Bei der Beratung des Schulbedarfsgesetzes im Frühjahr 1902 drohte 
die Krisis im Gesamtstaatsministerium auf den Landtag überzugreifen, als sich 
Minister von Crailsheim gezwungen sah, die von Landmann in den Ausschuß-
beratungen eingenommene Position im Plenum zu revidieren. In den folgenden 
heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen verschärfte ein weiterer Vorfall die 
Lage.94 Zwischen Senat und Professor Chroust der Universität Würzburg kam es 
zu gerichtlicher Auseinandersetzung. Minister von Landmann kritisierte in der 
Kammerverhandlung vom 26. Juni 1902. den Senatsbericht.95 Daraufhin 
(2.8. Juni) wirft der Senat Minister von Landmann in öffentlicher Erklärung 
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vor, Anklagen erhoben zu haben, die in direktem Widerspruch zur Aktenlage 
stehen und reichte seine Entlassung ein.96 Dieses „ungehörige" Vorgehen ver-
anlaßte Landmann - teilweise im Recht - an den Ministerrat seinerseits den 
Antrag auf sofortige disziplinarische Amtsenthebung des Senates der Universi-
tät Würzburg zu stellen.97 

Am 4. Juli teilte der Chef der Geheimkanzlei Peter von Wiedenmann 
Minister von Crailsheim mit, daß der Regent mit dem Vorschlag - den 
,,k. Ministerialrat Dr. von Wehner als Nachfolger des derzeitigen Kultus-
ministers in Aussicht zu nehmen" - im Schreiben vom 1. des Monats einver-
standen sei. Zugleich wünsche der Regent, daß vor Abschluß der Kammerver-
handlungen ohne zwingende Verhältnisse ein Wechsel in der Leitung des 
Kultusministeriums vermieden werde. Sollte von Landmann nach Schluß der 
Kammerverhandlungen nicht von selbst zurücktreten, ,,so wollen E. Exc. 
demselben in geeigneter Weise mitteilen, daß er das Vertrauen S. K. H. nicht 
mehr in dem Maße besitze, um das ... schwierige Ressort des Kultusministers 
fernerhin mit Erfolg zu verwalten".98 Unter dem 5. Juli teilte von Wiedenmann 
von Crailsheim mit, daß der Minister des Inneren von Feilitzsch Wiedenmann 
ersuchte, von Landmann nach seinem Rücktritt anderweitig, z.B. als Regie-
rungspräsident von Niederbayern, zu verwenden. Prinzregent Luitpold 
„glauben sich den von Exc. Dr. Frhr. v. Feilitzsch hierfür vorgebrachten 
Gründen, welche E. Exc. wohl bekannt sein dürften,99 nicht vollständig ver-
schließen zu sollen und würden sich, ... gegenüber einem bezüglichem ... 
Antrage auf Ernennung Dr. v. Landmanns zum Regierungspräsidenten von 
Niederbayern nicht ablehnend verhalten".100 Ob dies Landmann zu eröffnen 
sei, bleibt von Crailsheim überlassen. Zwei Tage danach, am 7. Juli, teilte 
Landmann Craislheim mit, daß er dem Regenten sein Gesuch um Amtsent-
hebung schickte und daß er es vorerst geheim halten wolle.101 Am gleichen Tag 
fand eine Ministerratssitzung statt, in der der Antrag Landmanns auf Amts-
enthebung des Senates der Universität Würzburg abgelehnt wurde. Dies 
sollte dann der Öffentlichkeit und - wie noch zu zeigen sein wird -
auch dem Regenten gegenüber als Rücktrittsgrund dienen. In seinem 
Brief vom 8. Juli 1902 lehnte von Wehner die Berufung ins Kultus-
ministerium ab, indem er sich mit den inneren Verhältnissen des Mini-
sterrates und dessen Beziehungen zum Landtag nicht einverstanden 
erklärte.102 Schließlich nahm am 15. Juli der bayerische Gesandte in Wien, 
Freiherr von Podewils-Dürnitz,103 „der Liebling des Prinz-Regenten",1M 

die Berufung zum Kultusminister an. Der offizielle Erlaß der Entlassung 
Landmanns und der Berufung von Podewils erging dann am 10. August 
1902.106 

https://verwalten".98
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Entscheidend nun für die Klärung der Beziehung Regent - Geheimkanz-
lei - Ministerium ist in einem Nachspiel die direkte Einschaltung des Regenten. 

Die hektischen Kammerverhandlungen im Sommer 1902. und die unab-
hängige Politik des Ministers von Landmann veranlaßten den Regenten in 
einem Handschreiben vom z.z.. Oktober 1902.106 zu verlangen, daß künftig alle 
wichtigen Angelegenheiten - nicht nur jene, die alle Ministerien betreffen -
vor dem Ministerrat zu verhandeln seien. Der Vorsitzende im Ministerrat solle 
ermächtigt werden, alle Ressortangelegenheiten zur Kenntnis zu bekommen, 
von denen er auch jene beraten lassen können, deren Verhandlung vom 
Ressortminister nicht beantragt worden sei. In einem Begleitschreiben vom 
gleichen Tag schwächt der Chef der Geheimkanzlei diese klaren Anordnungen 
erheblich ab. Im Grunde bleibt nur die Forderung nach regelmäßiger Tagung 
des Ministerrates und die Beratung von Gegenständen „von irgend weittragen-
der Bedeutung". Sonst solle durch „die angeordnete Maßregel der Selbständig-
keit der einzelnen Minister in keiner Weise" zu nahe getreten werden. Außer-
dem übersendet von Wiedenmann am 31. Oktober 1902. dem Minister von 
Crailsheim „zur vertraulichen und persönlichen Einsichtnahme", ,,meines die 
Grundlage zur Entstehung des ah. Handschreibens an das Gesamtministerium 
... den z.z.. Oktober ... bildenden Antrages an S. K. H. den Prinzregenten ..."107 

Nach Verhandlung des Handschreibens des Regenten am 3. November im 
Ministerrat berichtet Crailsheim am 4. November an den Regenten. Dabei 
umriß er die politische Entwicklung des vergangenen Sommers. Er warf 
Landmann Illoyalität und Eigenmächtigkeit vor, ebenso Heraustreten aus der 
Regierungspolitik und „einseitige Berücksichtigung der Zentrumspartei", 
verteidigte die liberale Partei und beschuldigte das Zentrum, einen Keil in das 
Gesamtstaatsministerium treiben zu wollen. Weiter führt Crailsheim die Ein-
reichung des Entlassungsgesuches Landmanns auf eine „an sich unbedeutende 
Frage des taktischen Vorgehens, bei welcher man sich nur wundern kann, 
daß überhaupt eine Meinungsverschiedenheit auftauchen konnte ( obnämlich der 
Senat der Universität Würzburg zuerst zu disziplinieren und dann mit seiner 
Rechtfertigung zu hören oder ob das umgekehrte Verfahren einzuhalten sei)" 
zurück.108 Aus dieser Darstellung Crailsheims ergeben sich zu den tatsächlichen 
Vorgängen Widersprüche. Der Bericht erweckt den Anschein, als ob Land-
mann auf der entscheidenden Ministerratssitzung (am 7. Juli) anwesend ge-
wesen sei, was nicht der Fall war. Außerdem ging es Landmann bei seinem 
Antrag im Ministerrat nicht um formale Dinge, sondern um Ahndung einer 
nach Form und Inhalt unzulänglichen politischen Erklärung des Senates der 
Universität Würzburg. Hinzu kommt, daß zum Zeitpunkt besagter Minister-
ratssitzung das Rücktrittsgesuch Landmanns bereits Crailsheim und der 
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Geheimkanzlei vorlag, was auch die Tatsache erhärtet, daß bereits am 1. Juli 
dem Regenten Wehner als Nachfolger Landmanns vorgeschlagen wurde. 
Diese Widersprüche um die Entlassung Landsmanns im Sommer 1902. lösen 
sich nur, wenn man annimmt, daß der Regent nicht, nicht zutreffend oder ein-
seitig109 informiert wurde.110 Eine bestimmende Rolle kann hierbei dem Chef 
der Geheimkanzlei Peter von Wiedenmann nicht abgesprochen werden.lll 

In seinem Bericht an den Regenten vom 4. November 1902. fährt von Crails-
heim fort und sagt, daß nur die „politischen Elemente des Zentrums ... ein 
Agitationsmittel suchten", obwohl „die ganze Sachlage durch die Presse und 
in Unterredungen mit einflußreichen Abgeordneten der Rechten vollständig 
klar gestellt wurde". 

Konsequenzen aus dem Handschreiben des Regenten vom 2.2.. Oktober 1902. 

kündigt Crailsheim nicht an, hat auch der Ministerrat nicht beschlossen. In 
einem Begleitschreiben112 an Wiedenmann spricht es Crailsheim deutlich aus. 
Unter Hinweis auf seinen Bericht über die Ministerratssitzung schreibt er: 
,,Eine weitere Regelung des Gegenstandes dürfte ... unterbleiben können ... , 
weil, wie es in einer Note des Staatsministers von Ringelmann vom 2.1. Januar 
18 5 o heißt, es in allen zur Kompetenz des Ministerates gehörigen Punkten 
immer nur darauf anzukommen scheint, daß die Sache zum Abschluß gebracht 
werde, nicht aber darauf, daß man sich ängstlich an eine im voraus bestimmte, 
wenn gleich in kritischen Augenblicken doch nicht einhaltbare Form binde'. 
Indem das ah. Handschreiben den Ministerrat zu lebhafter Tätigkeit mahnt, 
stärkt es den Einfluß des Vorsitzenden auf den Gang der Staatsgeschäfte." 

Die Entlassung von Landmanns stellt den ersten erzwungenen Minister-
rücktritt während der Regentschaft dar. Ablauf und Methode sind beispielhaft 
für den Regierungsstil bis 1912.. Die Initiative zu diesem Schritt ging nicht vom 
Regenten aus. Für ihn war die vermeintlich unbeugsame Haltung Landmanns 
im Würzburger Professorenstreit der Grund seines Ausscheidens. Die Ursache 
lag tiefer. Die Bemühungen Landmanns galten in erster Linie dem gesell-
schaftlichen Ausgleich; darauf stimmte er seine politischen Maßnahmen ab. 
Zwangsläufig traf er dadurch die herrschenden liberalen Kreise an ihrer 
empfindlichsten Stelle. Die Opposition gegen seine Personalpolitik wurde 
dadurch zum tieferen Grund für das gute Zusammenspiel von Ministerrat, 
Geheimkanzlei und Würzburger Professoren, das ihn aus dem Amt drängte. 
Der Regent, überzeugt von der Argumentation Crailsheims, daß Struktur-
mängel am Ministerrat die Haltung Landmanns erst ermöglichte, regte in 
seinem Handschreiben die Stärkung der Position des Ministerpräsidenten, 
Geschäftsverteilung unter den Ressorts und eine Geschäftsordnung für die 
Verhandlungsführung an. Wiedenmann und Crailsheim verhinderten aber -
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wie gezeigt wurde - jede praktische Konsequenz. Die Vorgänge um Landmann 
fanden eben nicht in diesen Fragen ihren Kristallisationspunkt. Und, was ent-
scheidend war, die Geheimkanzlei hatte kein Interesse an einer Stärkung des 
Ministerrates, dessen Position durch die unabhängige Politik Landmanns und 
die ständigen Angriffe der Parteien soweit erschüttet worden war, daß sich 
die politischen Gewichte zugunsten der Geheimkanzlei verschoben. Für das 
nächste Jahrzehnt sollte der Ministerrat gleichsam als Filter gegenüber den 
politischen und gesellschaftlichen Kräften der Parteien und des Volkes fun-
gieren. Die Geheimkanzlei andererseits war für beweiskräftige Kritik nicht 
leicht faßbar. Sie stand im Schatten des Regenten, um so mehr als dieser imVolk 
persönlich in hohem Ansehen stand. Sein fortgeschrittenes Alter, seine volks-
tümliche ,Gradheit', seine Lauterkeit und seine Güte ließen ihn schon zu Leb-
zeiten zum Mythos werden.113 Aber seine starke verfassungsmäßige Stellung 
als Verweser der obersten Staatsgewalt verlangten die Ausübung der Herr-
schaft oder die Änderung der Verfassungsstruktur. Beides geschah nicht. Der 
Kern der Regierungsgewalt ließ sich auf dieser Basis durch den ehrgeizigen 
Peter von Wiedenmann zugunsten der Geheimkanzlei verschieben. Diese Ent-
wicklung bedeutete trotzdem keinen Ausgleich politischer oder gesellschaft-
licher Kräfte. Auf den Druck des Zentrums hin war lediglich eine Änderung 
des Machtgefüges innerhalb der führenden Schicht erfolgt. Die Anhänglichkeit 
des Volkes an den Regenten, die Verteidigung der Staatsform der Monarchie 
und die Sicherung der Verfassung bildeten für Geheimkanzlei und Ministerium 
den Schutzschild für die Ausübung ihres Regiments. Diese intensive Ver-
quickung von Interessen der führenden Schicht mit den Grundlagen des 
Staates förderten in weiten Kreisen des Volkes und in Parteigruppierungen das 
Bewußtsein einer weitgehenden Identität zwischen den Institutionen und deren 
Inhabern, so daß die Auffassung Raum griff, nur durch Infragestellen der Staats-
struktur sei ein Ausgleich der gesellschaftlichen Spannungen und Interessen 
zu erzielen. 

Wesentlich zur Verstärkung dieser Tendenzen trug das immer schärfere 
Eingreifen der Geheimkanzlei in die Regierungsgeschäfte bei. Ihr Chef Peter 
von Wiedenmann erwies sich dabei oft als der entscheidende, alles in kürzester 
Frist umstürzende Faktor. Auf dem Gautage der katholischen Arbeitervereine 
in Immenstadt im Sommer 1909 hielt Ministerialdirektor von Geith eine zen-
trumsfreundliche Rede.114 Dies war für einen hohen Ministerialbeamten ein 
ungewöhnliches Verhalten. Über die Bestrebungen der Geheimkanzlei, den 
zuständigen Ressortminister von Frauendorfer zu einer Maßregelung von 
Geiths zu bewegen, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen in der Öffent-
lichkeit. Wiedenmann verlangte von Graf Podewils,115 daß er diesen Angriffen 
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gegen die Geheimkanzlei in Presse und Landtag entgegentrete. Podewils tat 
dies - aus guten Gründen - zur Verstimmung Wiedenmanns nicht entschie-
den genug. Bei der Auflösung des Landtags 1911 sollte sich diese Zurück­
haltung des Ministers noch auswirken. Franz von Stockhammern, Legations-
sekretär I. Klasse und persönlicher „Hilfsarbeiter" des Ministerpräsidenten 
von Podewils notiert am 4. Februar 1912. zur Frage der Kabinettsumbildung 
anläßlich der Landtags-Neuwahlen:116 ,, ... Die Ursache der Entfremdung 
zwischen beiden117 geht auf die Erklärung Podewils in der Kammer der Abge-
ordneten vom 19. November 1909 zurück, in der Wiedenmann sich nicht ge-
nügend in Schutz genommen glaubte. Sein Schutzbedürfnis war immer groß 
..." 118 Dazu ist die Notiz, ebenfalls von Stockhammern, vom 30. Januar 1912. 
zu beachten. ,,Podewils beim Regenten. Regent legt Grf. Podewils Hand auf 
die Schulter: Wir bleiben zusammen. "119 Trotzdem wird auf Grund der 
Initiative Wiedenmanns unter Mithilfe des IT. Präsidenten der Kammer der 
Reichsräte von Auer Freiherr von Hertling am 9. Februar 1912 zum Minister-
präsidenten berufen. 

Vergleicht man diese Funktion der Geheimkanzlei mit jener des Kabinett-
sekretariates unter Max II. und Ludwig II., so ist ein wesentlicher Unterschied 
festzustellen. Das Kabinettsekretariat war ein Mittel des Königs, um Regie-
rungsgeschäfte von sich fernzuhalten. Die Kabinettsekretäre hatten den fak-
tischen Einfluß der weitgehenden Vermittlung zwischen Monarch und Regie-
rung. Aber selbst zu Zeiten Ludwigs II. regierten nicht die Kabinettsekretäre, 
sondern Minister von Lutz und das Ministerium. Die öffentliche Kritik rich-
tete sich gegen die Auswüchse und die unverantwortlichen Ratgeber. Hingegen 
war die Funktion der Geheimkanzlei unter Peter von Wiedenmann120 eine Art 
Nebenregierung mit umfangreichem Mitarbeiterstab.121 Leicht angreifbare Aus-
wüchse wie zur Zeit des Kabinettsekretariats gab es nicht. Die Handlungen 
der befähigten Männer122 zielten auf Wahrung der Interessen der führenden 
Schicht und der politischen Macht. Ihr Einfluß stieg, je mehr der Regent als 
politisch direkt einflußreicher Faktor zurücktrat und das Ministerium seine 
Kräfte in der Auseinandersetzung mit den Parteien verbrauchte. Die Unan-
gefochtenheit der Geheimkanzlei lag im Geschick, mit dem sie die Fäden des 
politischen Kräftespiels zog, und an der Abschirmung des Regenten von un-
günstigen, den eigenen Interessen divergierenden Einflüssen.123 

Diese Institutionalisierung der staatlichen Gewalt außerhalb der Ver-
fassungsnorm ist nur möglich, wenn sie von einer starken gesellschaftlichen 
Schicht getragen wird. Der Hintergrund letzterer sind gesellschaftlich-wirt-
schaftliche Integrationsfaktoren, die ihre Ausmündung im kulturellen und 
politischen Leben finden. Diese führende Schicht ist verschieden zu der im 
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Reich. Sie ist während der Prinzregenten-Ära durchaus einheitlich und zwar 
deshalb, weil keine ihrer Gruppierungen dominierte und so eine Vereinheit-
lichung, sogar Verschmelzung eintrat. Mindestens bis zum 1. Weltkrieg erhielt 
sie eine gewisse Konstanz und Stabilität durch eine ausreichende vertikale 
Mobilität aufrecht. Das Vorherrschen eines Standes in dieser Oberschicht 
konnte sich auf die Dauer nicht durchsetzen. Die Pluralität ihrer Interessen 
fanden in verbindenden Gemeinsamkeiten ihren Ausgleich. Die Gruppierun-
gen, die dieser Schicht das Gepräge gaben, waren das hohe meist fränkisch-, 
schwäbisch-, pfälzisch-protestantische Beamtentum,124 die bürgerlich pfälzi-
schen und die standesherrlich-rechtsrheinischen Großgrundbesitzer, die 
Vertreter des Großkapitals, der hohe Klerus, das gebildete Bürgertum in Kunst 
und Wissenschaft und bedingt das Offizierkorps. Gemeinsam war ihnen ein 
aufgeklärtes liberales Elitebewußtsein. Liberal ist hier mehr im Sinne einer 
verbindenden gemeinsamen Form zu verstehen, denn politisch war diese 
Oberschicht eher konservativ. Zweifellos galt dies bereits für den Beginn der 
Regentschaft, mehr aber für deren Ende, als durch die immer stärker wer-
dende Etablierung ausgesprochen reaktionäre Tendenzen zum Tragen kamen.125 

Ihren sichtbarsten, aber nicht ganz zutreffenden Ausdruck fand diese führende 
Schicht in der Kammer der Reichsräte. Stabilisierende Elemente waren ihr 
Unangefochtensein, d.h. sie wurde als Elite anerkannt und es galt als erstre-
benswert, ihr anzugehören, und ihre Offenheit gegenüber dem Aufsteigenden, 
der sich genügend weit aus seiner sozialen Schicht erhoben hatte. Dies galt 
nicht nur für Wirtschaftler, Künstler und Wissenschaftler, sondern auch für 
das hohe Beamtentum, das Offizierkorps126 und den Dienst in der Umgebung 
des Regenten, wie das Beispiel Wiedenmanns selbst am besten zeigt. überhaupt 
ist der Hoftitel oder das Adelsprädikat weitgehend das sichtbare Zeichen der 
Zugehörigkeit zu dieser Oberschicht. Selbst dem alten Geburtsadel bleibt, 
abgesehen von einigen traditionellen Hofchargen, kein eigentliches Reservat, 
wie dies in Preußen vielfach der Fall war. 

Entscheidend für die politische Festigung der Oberschicht war der gesell-
schaftliche und berufliche Aufstieg führender Zentrumsabgeordneter, wie 
Dr. v. Daller, Dr. v. Orterer, Dr. v. Pichler, und die vermittelnde Rolle, die 
Freiherr von Hertling, Graf Konrad von Preysing, Fürst Aloys und Fürst Karl 
zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg und andere als Führer der Katholiken-
bewegung spielten. Wesentlich zur Stabilisierung trug der Vereinheitlichungs-
prozeß innerhalb dieser Führungsschicht bei. Wirtschaftliche Führung traf 
sich hier mit dem Streben nach Sozialprestige in Standeserhebung. Die Verbin-
dung der Familie Faber mit dem Geschlecht der Castell ist hier zu nennen, dann 
die Berufung des Großfinanziers Buhl,127 des Chemieindustriellen und Eisenbahn-
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direktors Oemm, der Fabrikanten Maffei und Cramer-Klett,128 desHüttenwerks­
besitzers Kraemer, des Direktors der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-
Bank Auer, des Baumwollindustriellen Hassler und des Bankiers Finck in den 
Reichsrat. Die Minister Grf. Podewils bei der Deutschen Bank, GrafCrailsheim 
bei der Bayerischen Vereinsbank und der Badischen Anilin- und Sodafabrik, von 
Landmann bei den Amperwerken, von Pfaff bei der Bayerischen Handelsbank, 
von Miltner bei der Münchner Rückversicherung nahmen Aufsichtsrats-
stellen ein; selbst der in der Presse als „roter Heinrich" bezeichnete von Frauen-
dorfer war Aufsichtsratsmitglied.129 

Als Integrationsfaktor dieser Führungsschicht ist ohne Zweifel Prinzregent 
Luitpold selbst anzusehen. Die bürgerliche Haltung in seiner Lebensführung 
und die bürgerliche Zusammensetzung seiner Umgebung lassen ihn wesentlich 
profilierter hervortreten als in seiner Rolle als politisch Handelnder oder 
Monarch. Diese Umgebung des Regenten ist nicht schwer zu fassen; ihre Mit-
glieder trafen sich im Sommer auf ausgedehnten Jagdreisen und im Winter in 
München in einem allabendlichen Zirkel „Der Sumpf". Genannt sollen hier 
nur jene Personen werden, die ab der Jahrhundertwende eine größere Anzahl 
von Jahren zur Runde des Regenten zählten und von den Hofchargen nur 
jene, mit denen Prinz Luitpold in enger Beziehung stand. Von den Hofbeamten 
zählten Oberststallmeister GarfKarl von Wolffskeel, Hofjagddirektor von Hör­
mann und Leibarzt Dr. von Kastner zu diesem Kreis; von der Geheimkanzlei 
Freiherr von Wiedenmann und Oberregierungsrat Dandl; von den Ministern 
Ministerpräsident Graf Podewils, Justizminister v. Miltner und Kriegsminister 
Graf Horn. Ständige Begleiter waren neben Reichsrat GrafQuadt zu Wykradt 
und Isny, den der Regent 1901 in den Fürstenstand erhob, die Professoren von 
Angerer, von Bauer, der Direktor der Pfalzbahnen von Lavale, der Stifts-
probst von Türk und der Direktor der Akademie von Kaulbach. 

Diese Umgebung des Regenten könnte als Spiegelbild für die führende 
Gesellschaftsschicht gelten. Innerhalb ihrer Reihen kamen politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Interessen zum Ausgleich. Nach außen war sie 
zwar offen, aber nicht in einem ausgleichenden, sondern in einem abschließen-
den Sinn, d. h. sie erkannte Aufstiegsmöglichkeiten an, schloß sich aber haupt-
sächlich in Hinblick auf politische und wirtschaftliche Interessen ab. 

Dem Integrationsprozeß in Bayerns gesellschaftlicher Oberschicht standen 
starke soziale und politische Strömungen in der Unterschicht und dem Mittel-
stand gegenüber. Direkten Einfluß auf die Regierungspolitik gewannen diese 
Bewegungen spät und wenn, dann erst, nachdem deren Führer den Weg des 
gesellschaftlichen Aufstiegs beschritten hatten. 
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Dies galt in erster Linie für die Patriotenpartei, ab 1887 unter dem Namen 
Zentrum, die als Mehrheit im bayerischen Landtag seit 1869 die Opposition 
vertrat. Die Sozialdemokratische Partei kam erst 1893 in den Landtag und 
erreichte ihre stärkste Bedeutung durch ihr Bündnis mit dem Zentrum von 
1899 bis 1905, mußte aber noch bis zum ersten Weltkrieg um die Regierungs-
bestätigung der Bürgermeister kämpfen, die sich zu ihr bekannten. Die liberale 
Partei war nicht eigentlich Regierungspartei. Ihr Einfluß auf die Politik beruhte 
auch nicht auf ihrer Stellung als Partei, sondern weil sie in ihrer politischen 
Willensbildung Ausdruck der Grundüberzeugung einer führenden Gesell-
schaftsschicht war. Insofern unterstützte sie ständig die Regierungspolitik bis 
zum Sturz des letzten prononciert nationalliberalen Ministerpräsidenten von 
Crailsheim 1903. Selbstverständlich kann im bayerischen Landtag bis 1918 
nicht von Oppositions- und Regierungspartei im modernen Sinn gesprochen 
werden. Das bayerische Staatsrecht betont ausdrücklich, daß Regierung und 
Landtag Organe der Regierung des Monarchen sind.130 Parteien erfüllen ihre 
Funktion also nicht gegenüber dem Monarchen, sondern nur gegenüber 
dem Wähler zur Mehrheitsbildung. Fraktionen kennt die Geschäftsordnung 
des Landtags erst nach 1918. Die Gepflogenheit der profilierten Gegenüber­
stellung von Regierungs- und Oppositionsstandpunkt und die scheinbare 
Zunahme einer Parlamentarisierung lag nicht an den normativen V orschrif-
ten, sondern daran, daß der Regent kein entscheidender politischer Faktor 
war. 

Der mehr auf juristischer Ebene geführte Kulturkampf des Ministers von 
Lutz131 hatte zur Folge, daß eine tiefergreifende Entfremdung zwischen den 
führenden katholischen und liberalen Kreisen nie eingetreten ist. Der Regent 
mit seiner Umgebung und die Reichsratskammer bildeten dabei vielfach die 
verbindende Brücke. Als Reaktion entstand besonders in mittel- und klein-
bäuerlichen Kreisen132 in der Organisationsform von Bauernvereinen eine 
radikal-klerikale, bayerisch-partikularistische, zum Teil antisemitische133 Be-
wegung unter Führung von Leuten wie dem fränkischen Baron Thüngen-Roß­
bach, des katholischen Geistlichen und Gründers der Kampfzeitschrift „Die 
katholische Fahne" Dr. theol. Aloys Rittler und des Herausgebers und Redak-
teurs des klerikalen, bayerisch-patriotischen „Bayerischen Vaterlands" Dr. 
Sigi mit den ,guten Beziehungen' zum Hofe.134 Diese Strömung artikulierte 
sich einheitlich in ihrem Kampf gegen Adel und Bürokratie. Politisch traten 
Sigl und Rittler135 als Abgeordnete auf die Seite der Patrioten, konnten sich 
aber mit ihren reaktionären kulturkämpferischen Tendenzen, wie Herab-
setzung der Schulpflicht von sieben auf sechs Jahre, Trennung des Geschichts-
unterrichts nach Konfessionen und weitergehende Aurhebung der von Lutz 
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geschaffenen Simultanschule,136 nicht durchsetzen. Ihnen gegenüber standen 
die Vertreter der gemäßigten kirchlichen Ausrichtung, Freiherr von Frank-
kenstein, Graf Preysing, Freiherr von Hertling, Fürst Löwenstein-Wert­
heim-Rosenberg und innerhalb des Landtags die Abgeordneten Dr. Daller, 
Dr. Orterer, Freiherr von Ow, Walter, u. a. Diese beiden Flügel beobach-
teten sich weitgehend mit Abneigung137• So war es auch verständlich, daß 
mit der Proklamation der Regentschaft 1886 eine einheitliche Aktion des 
Zentrums nicht zustande kommen konnte. Der rechte Flügel der Patrioten 
sah sogar als Fehler an, zu diesem Zeitpunkt gegen das Ministerium Lutz 
vorzugehen.138 Die Krise der bayerischen Patrioten in den So-er Jahren, die 
hier zum Ausdruck kommt, hat zweifellos recht weitläufige Ursachen. Das 
in Bayern ohnehin nie besonders starke kulturkämpferische Band löste sich 
mit zunehmendem Abbau der kirchenpolitischen Gesetze immer mehr. Die 
sozialen Unterschiede vom adeligen Standesherrn zum Kleinbauern, Hand-
werker und Arbeiter waren zu groß. Hertling machte sich über den klein-
bürgerlichen Flügel lustig, wenn er sagte: ,,In Bayern laute das Zentrums-
programm: Kornzölle und obligatorische Innungen".139 Das politische Motiv 
eines stärkeren Föderalismus hatte durch die Regierungspolitik im Laufe der 
Jahre immer mehr an Zugkraft verloren. Wie stark letzteres der Fall war, zeigte 
der Eintritt der bayerischen Patriotenpartei ins Zentrum 1887. Von diesem 
Schritt erhofften sich die Gemäßigten eine Stabilisierung der Verhältnisse 
in der Partei. In der Tat konnte sich der radikale Flügel noch nicht durch-
setzen, nicht zuletzt deswegen, weil geeignete Führungspersönlichkeiten bei 
den Extremen fehlten.140 Auch aus der Ablehnung des Zusammentretens des 
Deutschen Katholikentages 1 890 in München durch Prinzregent Luitpold 
ist dies ersichtlich. Der Regent und Crailsheim hielten nicht prinzipiell an 
diesem Entschluß fest, vielmehr gab die zustimmende Haltung Hertlings 
und Preysings den Ausschlag, die sich übergangen fühlten und Leute, wie 
einen „gewissen Konrad Fischer" . . . ,,nicht als geeigneten Vertreter der 
katholischen Sache ansehen konnten".141 

Die Zentrumspartei als Opposition gegen die Regierungspolitik im Landtag 
zerfiel während der ersten Jahre der Regentschaft bis 1890 in zwei Flügel, 
die auf Grund ihrer politischen und sozialen Gegensätze zu keiner einheit-
lichen Politik fähig waren. Als Strukturmangel trat dabei zutage, daß durch 
größtenteils fehlende Organisation und Politisierung des Volkes auf der Basis 
such zwar auflösender, aber noch bestehender alter Sozialstrukturen eine 
einheitliche politische Bewußtseinsbildung vom Wähler bis zum Abgeord-
neten nicht möglich war. Die Handlungsunabhängigkeit des Abgeordneten 
lag hier begründet. Sie wurde gefördert durch das indirekte und nicht allge-
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meine Wahlsystem in der Zwischenschaltung der Wahlmänner und der ge-
ringen Wahlbeteiligung.142 

Die Zeit zu Beginn der 90-er Jahre sollte nicht in allem erneuernd wirken, 
trotzdem traten hier zum ersten Mal jene Phänomene auf, die auch für den 
modernen Parlamentarismus bedeutsam sind. Dies gilt auf jeden Fall für den 
sozialen und wirtschaftlichen, nicht aber für den staatsrechtlichen und poli-
tischen Bereich. Die großen Gesetzeswerke in Bayern, wie das Wahlgesetz, 
waren bei ihrer endlichen Entstehung oft bereits überholt und erfüllten gesell-
schaftspolitisch nicht ihre Funktion, weil sie nicht das Ergebnis eines Inter-
essenausgleiches in gesellschaftlich integrierter Willensbildung waren. 

Der Eintritt der Masse in das öffentliche Leben veränderte die soziologische 
Struktur des Untertanenverbandes. Zunehmende Verstädterung, Verkehrs-
ausbau, das Telephon als Vorläufer der Massenmedien u. a.m. kennzeichneten 
den Umbruch zur Moderne. Die Aufhebung des Sozialistengesetzes förderte 
Gewerkschaftsbewegung und sozialdemokratische Parteiorganisationen einer-
seits; Zollsenkung und Handelsverträge verursachten Existenzangst in der 
bäuerlichen Mittelschicht und vermehrten die Proletarisierung der bäuerli-
chen Unterschicht andererseits. Die Folge des letzteren war die endgültige 
Abspaltung des radikal-bäuerlichen Flügels vom Zentrum143 und die Grün­
dung des Bayerischen Bauernbundes in Gegnerschaft zu Adel, hohem Klerus 
und Großbauerntum. In dessen Sog geriet das Zentrum in ländlichen Kreisen. 
Die Landtagswahlen von 1893 bestätigten diese Tendenzen. Zentrum und 
Liberale verloren Mandate an Bauernbund und Sozialdemokraten. Der Adel 
brachte keinen Kandidaten durch; auch der Präsident der Kammer der Ab-
geordneten, Freiherr von Ow, verlor sein Mandat. Das Zentrum fühlte sich 
durch den Bauernbund in seinen ländlichen Interessen tödlich verletzt. Hin-
zu kam die Gefahr, durch die sozialdemokratische Agitation in der Arbeiter-
schaft noch mehr Boden zu verlieren. Diese bevorstehenden Auseinander-
setzungen verhalfen dem linken und gemäßigten Flügel zum Durchbruch, 
in Männern, wie Dr. Heim, Schirmer, Dr. Daller, Dr. Orterer. Fast fünfzehn 
Jahre sollten sie die Entwicklung des Zentrums entscheidend gestalten. Carl 
Schirmer, ein Führer der katholischen Arbeiterbewegung, arbeitete mit Heim 
seit 1892. in München zusammen, bis letzterer in die Oberpfalz versetzt wurde 
und dort durch seine ausgleichende und helfende Rolle im Fuchsmühler 
Bauernaufstand145 zu seinem eigentlichen Betätigungsfeld fand, das ihm den 
Namen „Bauerndoktor" eintrug. Bereits aber als Mitarbeiter des Organs der 
katholischen Arbeitervereine „Der Arbeiter" erwarb sich Heim den Ruf 
,,als ,Mann mit dem Loch im Ärmel' fanatischen Gegnern der Arbeiterbe-
wegung wirkungsvoll Abfuhren zu bereiten".144 Tendenz und Absicht der 
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Arbeitsweise Heims und seiner Anhänger kommt in diesem Zitat zum Aus-
druck. Aufklärungsarbeit am Wähler und soziale Besserstellung bedrohter 
Volksschichten in Zusammenarbeit mit allen Kräften, die die gleichen Ziele 
verfolgten: dem niederen Klerus,146 der katholischen Arbeiterbewegung,147 

dem Bauernbund148 und den Sozialdemokraten. Diese Tätigkeit Heims, die 
er auf das bäuerliche Genossenschaftswesen ausdehnte, trug entscheidend 
zur Festigung und zu den kommenden Wahlsiegen des Zentrums bei. Zwei 
weitergreifende Entwicklungen sind in diesem Zusammenhang noch hervor-
zuheben. Einmal das Bündnis mit den Sozialdemokraten im Jahre 1899, 
wodurch diese gleichsam „salonfähig" im Bewußtsein der Wähler wurden, 
was zu einem Integrations- und Egalisierungsprozeß führte. Freilich trug 
wesentlich dazu der pragmatische Führungsstill von Vollmars bei, den er in 
seinen berühmten „Eldoradoreden" von 1891 propagierte.149 Zum anderen 
wurde mit dem Wahlsieg von 1899 - aufbauend darauf der von 1905 -
und dem Bündnis mit den Sozialdemokraten die Basis für die verhältnismäßig 
fortschrittliche Landtagswahlgesetzgebung vom 9. April 1906 geschaffen. 

Betrachtet man die Entwicklung des linken Flügels der Zentrumspartei 
von 1892 bis zur Jahrhundertwende, dann könnte man die Frage stellen, wel-
chen Einfluß dieser auf die Regierung und das Machtgefüge innerhalb des 
Staates hatte. Die stark demokratischen Tendenzen der Heimsehen Arbeit 
fanden in der führenden Schicht allgemein kein Verständis. Er und seine An-
hänger wurden als Radikale abgestempelt, obwohl man ihrem Druck in ver-
schiedenen Gesetzen, wie dem Wahlgesetz, weitgehend nachgeben mußte. 
Die Regierung vermied es aber, solange er der „starke Mann" des Zentrums 
war, sich offen mit ihm anzulegen.150 Vielmehr wartete man auf die Gegen-
bewegung aus den eigenen Reihen des Zentrums. Diese setzte auch sofort 
nach Wiedererstarken des rechten Flügels nach den Wahlen von 1899 ein. Die 
höhere Geistlichkeit, geführt vom Passauer Domprobst Dr. Pichler, und 
der adelige Flügel unter Hertling und Graf Preysing hatten sich zum Ziele 
gesetzt, die Zentrumspartei hoffähig, regierungsfähig zu machen. Heim und 
seine Anhänger unter den bäuerlichen Abgeordneten und niederen Geistlichen 
standen diesem Vorhaben im Wege. Im einzelnen ist hier diese Auseinander-
setzung nicht zu erörtern. Sie dauerte im Grunde bis 1907. In endlosen Be-
leidigungsklagen und Pressefehden, an denen Heim freilich nicht immer un-
schuldig war, wurde er zermürbt.161 Langsam und vorsichtig gingen seine 
Gegner zu Werk; denn sein Einfluß in bäuerlichen Kreisen war groß. Letzt-
lich mußte er sich aber doch zurückziehen, da ein ebenbürtiger Führer, der 
ihm hätte beistehen oder sein Erbe antreten können, fehlte, wenn man von 
Heinrich Held absieht, der aber damals erst im Kommen war und auch als 
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kluger Taktiker sich nicht auf Heim festlegen wollte, obwohl er dessen poli-
tischen Vorstellungen zweifellos am nächsten stand. 

Der entscheidende und tiefere Unterschied zwischen beiden Parteiflügeln 
war die Vorstellung vom Wesen des Zentrums und die daraus resultierende 
Haltung gegenüber der Führungsschicht. Heim hat das Problem der Masse 
erkannt und das der Parlamentarisierung geahnt. Seine Vorstellung von der 
Funktion einer Partei war, daß die Willensbildung vom einzelnen Glied des 
Volkes ausgehen muß und daß dort die politische Macht sich befindet, wo 
die größere Anzahl Gleichgesinnter entscheidet.152 Im Gegensatz dazu sprach 
Hertling davon, ,,daß soziale Schichtung der natürliche und ursprüngliche 
Faktor politischer Parteibildung ist", daß diese Schichtung um der „höheren 
religiösen Interessen" willen überwunden werden müsse und daß man beson-
ders die Einseitigkeit einer einzelnen Schicht fernhalten müsse.153 In ähnlicher 
Weise äußerte sich Graf Max Emanuel Preysing, der Sohn des bekannten 
Konrad Preysing in einem Brief vom 12.. September 1904. Er bezeichnete 
Heim als „hervorstechendsten Vertreter der Demagogie" im Zentrum und 
sprach die Hoffnung aus, daß es wieder in konservative Bahnen zurückkehre.154 

Sein Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Aus den Landtagswahlen von 1907 

kehrten nur noch wenige Anhänger Heims als Abgeordnete zurück. Kurz 
darauf wurde Heim aus allen wichtigen Positionen, z.B. dem Finanzausschuß, 
gedrängt. 

Der konservativ-reaktionäre Flügel hatte sich durchgesezt, jene Schicht 
also innerhalb der Partei, die auf die Konsolidierung des herrschenden poli-
tischen und gesellschaftlichen Gefüges drängte. Ihr Führer, Freiherr von 
Hertling, wurde nicht mehr überraschend 1912. zum Ministerpräsidenten beru-
fen und vergrößerte durch seine konsequent-konservative Politik die Kluft 
zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und politischer Machtverteilung. 

Zusammenfassend ist hervorzuheben: Die Struktur des gesellschaftlichen 
und politischen Lebens in Bayern während der Prinzregenten-Ära weist aus-
einanderstrebende Tendenzen auf. Die Verfassung erfuhr in ihrem Kern, 
der Prärogative des Monarchen, seit Ludwig II. und Prinzregent Luitpold 
ihre entscheidende Aushöhlung. Das durch das Auseinandertreten von Ver-
fassungsnorm und Verfassungswirklichkeit entstehende Vakuum wurde nicht 
durch Reform der Verfassung sondern zunächst durch eine nicht verant-
wortliche Ministeroligarchie, dann durch die Nebenregierung der Geheim-
kanzlei ausgefüllt. Der Regent trat als politisch Handelnder faktisch in eine 
rein repräsentative Rolle zurück und wurde zum Integrationsfaktor für eine 
gesellschaftliche Oberschicht, die durch Interessenausgleich von hohem Be-
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amtentum, Großkapital und Großgrundbesitz in Adel und Großbürgertum 
und hohem Klerus so weit gehende Vereinheitlichung und Stabilität erlangte, 
daß ihre Exponenten in Regierung, Reichsrat, Parteien und Interessenver-
bänden weitgehend die politische Gewalt in Händen hielten. 

Parallel dazu lief in Unter- und Mittelschicht ein Egalisierungs- und Demo-
kratisierungsprozeß, dem durch großzügige Gesetzgebung soviel Raum ge-
geben wurde, daß die Bewußtseinsschwelle des Verlangens nach Ausübung 
staatlicher Gewalt bis zum Weltkrieg nicht erreicht wurde. 

Stabilisierend auf dieses gesellschaftliche Gefüge wirkte dabei die Ein-
bettung Bayerns ins Reich und die soziale Mobilität durch Aufstiegsmöglich­
keiten, besonders für Parteiführer, aber ohne die eigentliche Machtstruktur 
und den politischen Willensbildungsprozeß zu verändern. Diese vermitteln-
de Zwischenschicht bildete Filter und Spannungsausgleich. Weitgehend ver-
lagerten sich politische Strukturauseinandersetzungen wie die zwischen Heim 
und Hertling oder Heim und Pichler, auf diese Ebene. Entscheidend dabei 
war, daß die führende Schicht noch als elitär galt, daß es erstrebenswert war, 
in sie aufzusteigen, daß sie durch ihre Erfolge auf wirtschaftlichem, kulturellem 
und politischem Gebiet, in Krieg und Frieden ihre Stellung erfolgreich be-
wahrte, daß sie den Nymbus der Stabilität an sich trug und noch in keinem 
Spannungsfall entscheidend versagt hatte. Dabei wurde nicht beachtet, daß 
durch die lange Friedensperiode die gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung Verfassungsstruktur und politisches Machtgefüge 
überholt hatte, wodurch im Falle einer Krise dessen Träger in Frage gestellt 
werden mußten. 
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Oktober 1913. AStAM. Minn 47379· 
129 Karl Demeler, Das Deutsche Offizierkorps. ('1965) 35lf, 
127 HermannKalkojf. Nationalliberale Parlamentarier 1867-1917 des Reichstages und der Einzel-

landtage, (1917) 265. 
1118 Lebensläufe aus Franken. (1960) VI. 
129 GStAM. MA 99u8. 
130 Seydel-Piloty, Bayer. Staatsrecht. (1913) I, 215. 
1lll. Walter Grasser, Johann Frhr. v. Lutz. (1967), 
132 Der frühe Rückgang der Leibeigenschaft in Bayern im 17.Jh., dann die Einsetzung der Ab-

lösung der Grunddienste durch Geld im 18, Jh. verhinderten bei restlichem Wegfall der bäuerlichen 
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